
PENSIONSVERPFLICHTUNGEN 
VON VERBÄNDEN: EINE 
TICKENDE ZEITBOMBE?
Es gab einmal eine Zeit – so etwa vor 30 Jahren –, als für viele Verbände die Welt noch in 

Ordnung war. Eine fl orierende Wirtschaft, ein stabiles Beitragsaufkommen, glänzende 

Zukunftsperspektiven. Eine Zeit, in der vielen Mitarbeitern – und beileibe nicht nur der 

Verbandsspitze – Pensionszusagen erteilt wurden. 
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Mit einer Pensionszusage 

verpflichtet sich ein 

Verband zur Zahlung 

von Versorgungsbe-

zügen direkt an den Versorgungsemp-

fänger. Üblicherweise besteht eine 

Pensionszusage aus drei Leistungsver-

sprechen: Altersversorgung, Hinter-

bliebenenversorgung, Berufsunfähig-

keitsversorgung.

Die Altersversorgung kann als Ruhe-

gehalt oder als einmalige Abfindung 

geleistet werden. Die Witwen- und Wai-

senrente beträgt zumeist 60 Prozent der 

Altersversorgung. Die Absicherung für 

den Fall, dass der Versorgungsempfän-

ger vor Erreichen des Pensionsalters 

berufsunfähig wird, erfolgt normaler-

weise in gleicher Höhe wie die Alters-

rente. An diesem Modell, das im Un-

ternehmensbereich weit verbreitet ist, 

haben sich auch viele Verbände orien-

tiert. Hierbei haben die Verbände aber 

einen ganz wesentlichen Punkt über-

sehen: Unternehmen können durch 

bilanzielle Rückstellungen für Pensi-

onsverpflichtungen ihr steuerliches 

Ergebnis drücken, also Steuern sparen 

und somit Liquidität schöpfen. Für die 

nicht ertragsteuerpflichtigen Verbände 

fällt dieser Vorteil weg. 

Welche finanzielle Last diesen Ver-

bänden für die Zukunft aufgebür-

det würde, war in der Vergangenheit 

vielfach nicht hinreichend bedacht 

worden. In der Gegenwart, unter völ-

lig veränderten wirtschaftlichen und 

verbandspolitischen Rahmenbedin-

gungen, mehren sich in der Praxis die 

Probleme. Im Extremfall haben Pensi-

onsverpflichtungen Verbände bereits in 

die Insolvenz getrieben. Wie konnte es 

dazu kommen? 

GEFAHREN EINER 

PENSIONSVERPFLICHTUNG

In vielen Fällen wurde bei den Ver-

bänden nicht realisiert, in welchem 

Umfang sie bereits lange vor Erreichen 

des Pensionsalters des Versorgungs-

berechtigten eigene wirtschaftliche 

Verpflichtungen eingegangen sind. So-

weit Verbände ihr Jahresergebnis nur 

in Form einer „klassischen“ vereins-

rechtlichen Jahresrechnung und einer 

Vermögensaufstellung dokumentiert 

haben, wurden die Verpflichtungen 

aus Pensionszusagen häufig gar nicht 

in der Vermögensaufstellung ausgewie-

sen. In diesen Fällen war daher nicht 

erkennbar, ob das Aktivvermögen des 

Verbandes überhaupt ausreichte, um 

die Verpflichtungen aus Pensionszusa-

gen zu decken. Damit bestand mögli-

cherweise schon frühzeitig eine laten-

te Überschuldung, die es erforderlich 

gemacht hätte, die Insolvenz des Ver-

bandes anzumelden. Eine gleichartige 

Gefahrenlage war in den nicht seltenen 

Fällen gegeben, in denen der Verband 

einen Vermögensstatus erst gar nicht 

aufgestellt hatte.



FEHLER IM BEREICH DER 

RÜCKDECKUNG

Aber auch bei bilanzierenden Verbän-

den, die in ihrer Bilanz regelmäßig Pen-

sionsrückstellungen passiviert haben, 

finden sich gelegentlich gravierende 

Versäumnisse. 

An erster Stelle steht hier eine fehlen-

de Rückdeckung der Pensionsverpflich-

tungen. Dem Vernehmen nach ist ein 

erheblicher Teil der vor geraumer Zeit 

erteilten Pensionszusagen nicht oder 

nicht ausreichend rückgedeckt. 

Auch bei Bestehen einer Rückdeckung 

ist das Problem nicht per se ausreichend 

gelöst. Die meisten älteren Pensionszu-

sagen sind durch eine Kapitallebensver-

sicherung rückgedeckt. Dabei wurde 

die Ablaufleistung so kalkuliert, dass 

sie bei Rentenbeginn dem gesetzlich 

definierten Barwert der Pensionsver-

pflichtung entspricht (Altersrenten-

barwert nach Heubeck). Von der Ver-

sichererseite ist jedoch zu hören, dass 

die Heubeck-Methode nicht ausreicht, 

wenn man den Kapitalbedarf ermittelt, 

der nach den Rechnungsgrundlagen der 

deutschen Versicherungswirtschaft zur 

Finanzierung einer zugesagten Alters-

rente bzw. Hinterbliebenenrente erfor-

derlich sein wird. 

Im Ergebnis können bei einer Rück-

deckung durch Kapitallebensversiche-

rungen erhebliche rechnerische De-

ckungslücken bestehen.

VERANTWORTLICHKEIT DES 

VORSTANDES

Mancher Verband wird heute von 

den Versäumnissen der Vergangenheit 

eingeholt. Es ist Aufgabe des Vorstan-

des zu ermitteln, ob die bestehenden 

Pensionsverpflichtungen zu einer in-

solvenzrechtlichen Überschuldung des 

Verbandes führen. In diesem Fall ist je-

des Mitglied des Vorstandes verpflich-

tet, die Eröffnung des Insolvenzverfah-

rens zu beantragen (§ 42 Abs. 2 BGB). 

In dem weniger dramatischen Fall, dass 

die Rückdeckung durch eine Kapital-

lebensversicherung nicht oder nicht 

mehr ausreicht, muss man über eine 

Anpassung der Versicherung nachden-

ken.

Ein Fall, an den man ferner denken 

muss: Solange ein Verband zur Zahlung 

von Versorgungsleistungen verpflich-

tet ist (und diese Verpflichtung auch 

erfüllen kann), kann er nicht liquidiert 

werden. Im Extremfall besteht dann 

die einzige Tätigkeit eines solchen Ver-

bandes nur noch darin, die Altersver-

sorgung der Pensionäre oder ihrer Hin-

terbliebenen auszuzahlen. Ein solcher 

Verband ist dann nicht mehr steuerbe-

freit, weil er keinen Befreiungstatbe-

stand des § 5 KStG erfüllt. 
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www.verbaende.com/fachartikel  
(geschützter Bereich für Abonnenten und  

DGVM-Mitglieder)

Rahmenvertrag D&O-Versicherung
 für Vereine/Verbände in der DGVM

Ihre Ansprechpartnerin:
Gunhild Peiniger
Telefon +49 (0)40 413 45 32-0
Telefax +49 (0)40 413 45 32-16
gpeiniger@pp-business.de 
Ein Unternehmen der Ecclesia Gruppe.

Wir beraten Sie individuell

Gegenstand der D&O-Versicherung sind Pflichtverstöße, die zu Vermögensschäden 
 führen, für die Vereins-/Verbandsorgane aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 
 schadenersatzpflichtig sind und für die diese persönlich mit dem gesamten Privat-
vermögen einzustehen haben. In Zusammenarbeit mit der DGVM haben wir ein perfektes 
D&O-Absicherungskonzept entwickelt.

Prämienbeispiel bei einem Haushaltsvolumen bis max. € 50 Mio.
und einer  Vertragslaufzeit von 24 Monaten:

Versicherungssumme
€ 250.000,00

Prämie
€ 315,00*

* Jahresprämie zzgl. 19% VSt.

Fordern Sie ein unverbindliches Angebot an oder schauen Sie auf unsere Homepage 
www.pp-business.de
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